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ROBERTO MOSQUERA DEL PERAL 

KASSIM SALEH WASIL 

DUNG TIEN NGUYEN 

PHONE CHOMSAVANH 

ORVILLE ETORIA 

Am 16. Juli 2025 wurden Roberto Mosquera Del Peral, Kassim Saleh Wasil, Dung Tien Nguyen, Phone 

Chomsavanh und Orville Etoria, die nicht aus Eswatini stammen, im Rahmen einer groß angelegten 

Abschiebekampagne aus den USA nach Eswatini abgeschoben. Berichten zufolge werden sie in einem 

Hochsicherheitsgefängnis in Matsapha festgehalten. Die Rechtsbeistände der Männer konnten trotz 

wiederholter Versuche keinen vertraulichen, persönlichen und unüberwachten Zugang zu ihren Mandanten 

erhalten. Persönliche Besuche wurden unterbunden, und die Behörden stellten ihnen lediglich überwachten 

Kontakt bzw. Kontakt per Video in Aussicht, was nicht den internationalen Standards entspricht. Die 

Inhaftierten müssen regelmäßigen und vertraulichen Zugang zu ihren Rechtsbeiständen erhalten, und die 

Behörden müssen ihren Verbleib sowie die Rechtsgrundlage für ihre Inhaftierung bekanntgeben. 

Roberto Mosquera Del Peral, Kassim Saleh Wasil, Dung Tien Nguyen, Phone Chomsavanh und Orville Etoria 

wurden am 16. Juli 2025 im Rahmen einer groß angelegten Abschiebekampagne aus den USA nach Eswatini 

abgeschoben und befinden sich dort willkürlich in Haft. 

Roberto Mosquera Del Peral stammt aus Kuba, Kassim Saleh Wasil aus dem Jemen, Dung Tien Nguyen aus 

Vietnam, Phone Chomsavanh aus Laos und Orville Etoria aus Jamaika. Berichten zufolge werden sie in einem 

Hochsicherheitsgefängnis in Matsapha festgehalten, doch die Behörden haben bisher weder ihren 

Aufenthaltsort bestätigt noch die Rechtsgrundlage für ihre Inhaftierung mitgeteilt. 

Die fünf Männer sind seit zwei Monaten ohne Zugang zu ihren Rechtsbeiständen inhaftiert. Dies läuft sowohl 

dem Völkerrecht als auch der Verfassung Eswatinis zuwider und könnte Folter und anderen Misshandlungen 

Vorschub leisten. Es besteht daher verstärkt Sorge um ihre Gesundheit und ihre Sicherheit. 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Zu Beginn dieses Jahres startete US-Präsident Donald Trump eine groß angelegte Abschiebekampagne, die 

sich gegen Millionen von Migrant*innen und Schutzsuchenden richtet. Die US-Regierung ist auf der Grundlage 

des Völkerrechts dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass durch ihre Einwanderungspolitik keine 

Menschenrechtsverletzungen begangen werden oder das Risiko solcher Verletzungen erhöht wird. Die USA 

haben zwar die Befugnis, die Einwanderung zu regulieren, müssen dies jedoch im Rahmen ihrer 

internationalen Menschenrechtsverpflichtungen tun. 

Trotz mehrfacher Anträge der Rechtsbeistände der fünf Männer haben die Behörden ihnen wiederholt den 

Zugang zu ihren Mandanten verweigert. Am 25. Juli wurde einem Rechtsbeistand der Zugang verweigert und 

ihm mitgeteilt, dass erst Kommunikationsgeräte installiert und mittels der Verwandten der Inhaftierten eine 

„vorab genehmigte Liste [von erlaubten Kontaktpersonen]“ erstellt werden müsse. Geplante Besuche von 

Rechtsbeiständen am 5. August fanden nicht statt. Auch am 12. August wurde der Zugang erneut verweigert, 

und Behördenvertreter*innen gaben als Grund dafür an, dass die inhaftierten Männer kein Treffen wollten. 



 

 

 

 

Später fanden Familienangehörige durch Anrufe heraus, dass die Männer nicht über die Anwesenheit des 

Rechtsbeistands informiert worden waren. Die fünf Männer durften bisher überhaupt keinen Besuch erhalten, 

weder von konsularischem noch von rechtlichem Beistand, und sie wissen nicht, wie lange sie in Haft sein 

werden. Der Rechtsbeistand in Eswatini stellte einen Eilantrag auf richterliche Haftprüfung mit dem Ziel, die 

fünf Männer vor das Hohe Gericht stellen zu lassen und/oder sofort vertraulichen Zugang zu ihnen zu erhalten. 

Über den Antrag sollte am 1. August entschieden werden. Die Rechte auf ein ordnungsgemäßes Verfahren und 

auf Zugang zu einem Rechtsbeistand sind in der Verfassung von Eswatini festgeschrieben, u. a. in Abschnitt 

21 (rechtliches Gehör und rechtliche Vertretung) und Abschnitt 16(6) (angemessener Zugang zu und 

Vertraulichkeit mit dem Rechtsbeistand). Zudem fordert die Verfassung, dass eine zuständige Behörde für den 

Strafvollzug verantwortlich sein muss (Abschnitt 190). 

Ähnlich wie im Fall von Roberto Mosquera Del Peral, Kassim Saleh Wasil, Dung Tien Nguyen, Phone 

Chomsavanh und Orville Etoria wurden sechs weitere Männer kürzlich aus den USA in den Südsudan 

abgeschoben und dort willkürlich inhaftiert. Ihr Verbleib wird ebenfalls geheim gehalten und sie haben keinen 

vertraulichen Zugang zu ihren Rechtsbeiständen. Die Abschiebekampagne aus den USA scheint somit einem 

Muster zu folgen. 

SCHREIBEN SIE BITTE  

FAXE, LUFTPOSTBRIEFE ODER E-MAILS MIT FOLGENDEN FORDERUNGEN 

▪ Bestätigen Sie bitte schriftlich die Rechtsgrundlage für die Inhaftierung von Roberto Mosquera Del Peral, 

Kassim Saleh Wasil, Dung Tien Nguyen, Phone Chomsavanh und Orville Etoria. Sie müssen umgehend 

einem zuständigen Gericht vorgeführt oder bei fehlender Rechtsgrundlage freigelassen werden.  

▪ Gewähren Sie den Männern bitte durchgehenden, vertraulichen und persönlichen Zugang zu ihrem 

Rechtsbeistand. Das erste Treffen sollte umgehend ermöglicht werden, und zwar ohne Audio-

/Videoüberwachung oder Anwesenheit von Personal. 

▪ Respektieren Sie bitte den Grundsatz der Nicht-Zurückweisung (non-refoulement) und sorgen Sie dafür, dass 

die Männer nicht in Staaten verbracht werden, in denen ihnen schwere Menschenrechtsverletzungen drohen 

würden. 

ACHTUNG! Bitte prüfen Sie auf der Website der Deutschen Post unter „Aktuelle Informationen und 
Hinweise“, ob die Briefzustellung in das Zielland ungehindert möglich ist. Falls nicht, senden Sie Ihre 
Appellschreiben bitte auf elektronischem Weg. Appelle in Papierform können außerdem an die Botschaft des 
Ziellandes in Deutschland geschickt werden.  

 

APPELLE AN 
JUSTIZMINISTER  
Honourable HRH Prince Simelane 
Ministry of Justice Building, 5th Floor 
Mhlambanyatsi/Usuthu Link Rd, Mbabane 
P.O. Box 924, Mbabane 
ESWATINI 
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz) 
E-Mail: ps@justice.gov.sz 

KOPIEN AN  
BOTSCHAFT DES KÖNIGREICHS ESWATINI 
S. E. Herrn Sibusisiwe Mingomezulu 
88, Av. Winston Churchill 
11180 Brüssel 
BELGIEN 
Fax: (00 32) 2 347 46 23 
E-Mail: brussels@eswatini-embassy.eu  

Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem Englisch oder auf Deutsch. Wir 

bitten Sie, nach dem 31. März 2026 keine Appelle mehr zu verschicken. 

PLEASE WRITE IMMEDIATELY 

▪ I urge you to clarify in writing the legal basis for any detention and produce the men promptly before a 

competent court, or release them if no lawful basis exists.  

▪ In addition, please guarantee consistent, unmonitored, in-person access to their lawyer and schedule the 

first visit immediately, with no audio/video monitoring or staff presence.  

▪ Finally, I urge you to respect the principle of non-refoulement, ensuring they are not removed to any country 

where they face a real risk of human rights violations. 
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